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Kinderbetreuungskosten sind
Aufwendungen für Dienst
leistungen zur Betreuung ei

nes zum Haushalt des Steuerpflich
tigen gehörenden Kindes. Es sind
Zweidrittel der Kosten für Dienst
leistungen zur Kinderbetreuung,
höchstens jedoch 4000 Euro pro
Kind und Kalenderjahr als Sonder
ausgaben abzugsfähig. Die Abzugs
beschränkung war bereits Gegen
stand von Verfassungsbeschwerden
und wurde in diesem Zuge als ver
fassungsgemäß anerkannt.

Eltern können Betreuungskos
ten ab der Geburt des Kindes bis
zur Vollendung des 14. Lebensjah
res geltend machen. Darüber hi
naus kommt ein Sonderausgaben
abzug in Betracht, wenn ein Kind
wegen einer vor Vollendung des 25.
Lebensjahres eingetretenen kör
perlichen, geistigen oder seelischen
Behinderung außerstande ist, sich
selbst zu unterhalten.

Eine weitere und grundsätzliche
Voraussetzung zur Abzugsfähigkeit
ist, dass die Bezahlung der Kinder
betreuungskosten durch Rechnung
und Überweisung nachgewiesen
wird. Die frühere Unterscheidung
zwischen erwerbsbedingten und
nicht erwerbsbedingten Kinderbe
treuungskosten hat der Gesetzge
ber aufgegeben.

Der Begriff der Kinderbetreu
ungskosten ist weit zu fassen. Dies
macht die Abgrenzung zwischen
abzugsfähigen und nicht abzugs
fähigen Aufwendungen schwierig.
Betreuung ist nach Auffassung der
Finanzverwaltung die „behütende
oder beaufsichtigende Betreuung“
des Kindes. Dies bedeutet, dass die
persönliche Fürsorge für das Kind
der Dienstleistung erkennbar zu
grunde liegen muss.

Zu den abzugsfähigen Aufwen
dungen zählen zum Beispiel Bei
träge zu Kinderkrippen, Kinderta

gesstätten oder Kindergärten sowie
Ausgaben für eine Tagesmutter
oder eine Kinderpflegerin. Auch die
Aufwendungen für eine Haushalts
hilfe für Tätigkeiten zur Kinderbe
treuung sind berücksichtigungsfä
hig. Aufwendungen für Unterricht,
die Vermittlung besonderer Fähig
keiten sowie sportliche und andere
Freizeitbetätigungen sind hingegen
vom Sonderausgabenabzug ausge
schlossen.

Das Gesetz definiert den Begriff
der Kinderbetreuungskosten nicht
und überlässt die Entscheidung im

jeweiligen Einzelfall der Rechtspre
chung. Wie schwierig die Unter
scheidung der abzugsfähigen und
nicht abzugsfähigen Aufwendun
gen auch für die Finanzgerichte ist,
zeigen die beiden folgenden Bei
spiele.

Das Thüringer Finanzgericht hat
te sich mit der Frage befassen müs
sen, ob es sich bei den Aufwendun
gen für die Unterbringung eines
elfjährigen Kindes in einem Inter
nat um abzugsfähige Kinderbe
treuungskosten handelt. Dies wur
de mit Urteil vom 25.10.2016 (Az. 2
K 95/15) bejaht. Dieser Auffassung
hat sich auch die Finanzverwal
tung – hier das Finanzministerium
SchleswigHolstein – angeschlos
sen.

Das Sächsische Finanzgericht
hatte in einem Streitverfahren un
ter anderem die Frage zu klären,
ob die Aufwendungen für ein Feri
enlager zu den abzugsfähigen Be

treuungsleistungen oder den nicht
abzugsfähigen Leistungen zur Ver
mittlung besonderer Fähigkeiten
zählen. Gegenstand des Ferien
lagers war nämlich ein einwöchi
ger Windsurfkurs am Müggelsee.
Sie können es sich wahrscheinlich
denken – das Finanzgericht lehn
te die Anerkennung dieser Aufwen
dungen mit Urteil vom 15.03.2017
(Az. 2 K 1429/16) ab. Allerdings ist
zu erwähnen, dass die Richter des
Finanzgerichts die Revision gegen
dieses Urteil zugelassen haben.

Diese Revision wurde am
20.07.2020 beim Bundesfinanz
hof in München eingelegt und wird
dort unter dem Aktenzeichen III
R 50/17 geführt. In vergleichba
ren oder ähnlich gelagerten Fällen
sollten Sie deshalb unter Bezug auf
das anhängige Verfahren Einspruch
einlegen.
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Annuitätendarlehen
Nominalzins bei 3,5 % Tilgung
Kreditsumme 350.000 Euro
Banken mit LZ. mtl. Rate
Beratung vor Ort 10 Jahre in Euro

Überregionale Zinsangebote

So bekommen Sie ein Immodarlehen:

Degussa Bank 0,35 1.122,92
1822direkt 0,54 1.178,33
Consorsbank 0,55 1.122,92
Comdirect 0,55 1.122,92
ING 0,58 1.190,00
Allianz 0,63 1.204,58
Debeka Bausparkasse 0,75 1.239,58
Steyler Bank 0,80 1.254,17
BKM - Bausparkasse Mainz 0,80 1.254,17

Trend: stagnierend

Weitere aktuelle Informationen unter:

http://vergleichen.az-web.de
http://vergleichen.an-online.de

Quelle: Stand: 18.09.2020

Santander 0,50 1.166,67
PSD Bank West 0,59 1.192,92
Sparda-Bank West 0,60 1.195,83
BB-Bank 0,65 1.210,42
Deutsche Bank 0,65 1.210,42
Postbank 1,04 1.324,17

Förderung für Solaranlagen endet

VON KATJA FISCHER

BERLIN 2021 fällt die erste Generati
on von Photovoltaikanlagen aus der
staatlichen Förderung. Dann bekom
men die Betreiber, deren Anlagen 20
Jahre alt sind, für ihren Strom keine
erhöhte Einspeisevergütung mehr.
Für die Pioniere der Solarenergie
bedeutet das: Von bis zu 51 Cent
pro Kilowattstunde auf nahezu null.
Was soll man nun also tun: Die An
lagen weiterbetreiben oder abschal
ten? Lohnt sich der Fortbetrieb über
haupt noch? Die wichtigsten Fragen
und Antworten auf einen Blick:

Wer istbetroffen?
„Alle, deren Anlage 20 Jahre oder

mehr gelaufen ist. Im privaten Be
reich wurden Photovoltaikanlagen
ab 2000 in größerem Umfang in Be
trieb genommen“, erklärt Martin
Brandis von der Energieberatung der
Verbraucherzentrale. Ihre Betreiber
bekamen über die gesamte Laufzeit
eine Einspeisevergütung, die sehr
hoch war. Für Anlagen, die bis Ende
2000 installiert wurden, beträgt sie
50,62 Cent pro Kilowattstunde. Die
sen Betrag erhielten die Betreiber
über die gesamte Laufzeit.

Jetzt endet diese Förderung für
die ersten Anlagen. Im Erneuerba
reEnergieGesetz (EEG) ist die Ein
speisevergütung für Betreiber von
Photovoltaikanlagen für eine Frist
von 20 Jahren festgelegt. „Wurde die
Anlage also im Jahr 2000 oder früher
installiert, endet die Einspeisevergü

tung zum 31.12.2020“, erklärt Bran
dis. In den kommenden Jahren fallen
dann noch weitere Photovoltaikanla
gen aus der EEGFörderung.

WasbedeutetdasEndederEEG-För-
derung für die Betreiber älterer An-
lagen?

„Die Solarstromanlagen der ers
ten Jahrgänge bis circa 2005 wurden
fast ausschließlich von Privatperso
nen auf Eigenheimen errichtet“, sagt
Carsten Körnig, Hauptgeschäftsfüh
rer des Bundesverbands Solarwirt
schaft in Berlin. Sie stehen nun vor
der Frage: Was mache ich mit einer
Anlage, die technisch noch in Ord
nung ist, sich aber kaum noch wirt
schaftlich betreiben lässt?

„Wir befürchten, dass der über
wiegendeTeil der Ü20Anlagen nicht
kostendeckend betrieben werden
kann und deshalb abgeschaltet wird.
Bis zum Jahr 2025 wären rund 1000
Megawatt Solarstromleistung und
über 100.000 Solaranlagenbetreiber
betroffen“, warnt Körnig.

Eine Abschaltung der Ü20An
lagen sei energie und volkswirt
schaftlich jedoch nicht vertretbar,
da sich der überwiegende Teil der
Solarstromanlagen in einem tech
nischen guten Zustand befindet.
„Wenn wir die selbst gesetzten Kli
maziele erreichen wollen, können
wir auf den Weiterbetrieb dieser so
laren Kraftwerksleistung nicht ver
zichten“, mahnt Körnig an.

WelcheMöglichkeitengibtes,dieAn-

lagenökonomischsinnvollweiterzu-
betreiben?

„Ein Ausweg wäre, die Eigen
verbrauchsquote zu maximieren“,
meint Andreas Kuhlmann, Ge
schäftsführungsvorsitzender der
Deutschen EnergieAgentur in Ber
lin. Seiner Meinung nach ist dies die
wirtschaftlich sinnvollste Lösung.
„Da die ersten Anlagen sogenann
te Volleinspeiser waren, müssen sie
technisch umgerüstet werden, damit
der erzeugte Solarstrom nun im eige
nen Haushalt genutzt werden kann.
Das ist aber machbar.“

Erschwerend kommt jedoch hin
zu, dass laut aktueller Gesetzgebung
Ü20Solarbetreiber für jede selbst ge
nutzte Kilowattstunde Solarstrom
künftig eine anteilige EEGUmlage
in Höhe von rund drei Cent zahlen
müssen. „Es wäre geradezu absurd,
wenn ausgerechnet Solarpioniere
der ersten Stunde, die die Energie
wende zur Jahrtausendwende maß
geblich initiiert und möglich ge
macht haben, mit einer derartigen
Sonnensteuer abgestraft werden“,
meint Körnig.

Für die Betreiber von Photovoltaik
anlagen gilt nun: Je höher der Eigen
verbrauch ist, desto besser. Denn
damit sinken die Stromkosten. Jede
selbst erzeugte Kilowattstunde spart
aktuell um die 30 Cent. „Mit einem
Batteriespeicher lässt sich der Eigen
verbrauch etwa verdoppeln“, sagt
Brandis. Allerdings seien diese Spei
cher in der Anschaffung noch rela
tiv teuer. Verbraucher, die ein Elek

troauto mit eigenem Solarstrom
betanken, können ihren Eigenver
brauchsanteil ebenfalls beträcht
lich erhöhen. Dafür sollte das Auto
aber nicht aus einem Batteriespei
cher geladen werden, sondern mit
hilfe einer intelligenten Ladestation
tagsüber direkt aus dem Überschuss
der Photovoltaikanlage.

Dürfen die Betreiber ihren Strom
jetzt zu Marktpreisen ins Netz ein-
speisen?

Grundsätzlich besteht nach Ab
lauf der EEGFörderung weiterhin
ein Anspruch auf die Netzanbindung
der Anlage. „Aber der Betreiber darf
nicht auf eigene Faust Strom ins Netz
einspeisen“, sagt Brandis. Hierzu ist
ein Vertrag mit einem Energiever
sorgungsunternehmen, den Stadt
werken oder einem Stromhändler
notwendig. Der Strom wird dann
viertelstündlich bilanziert am Markt
verkauft. Es besteht aber die Gefahr,
dass bei Betreibern kleiner Solaran
lagen die Vermarktungskosten die
Einnahmen wieder aufzehren. Es
gibt allerdings schon Geschäftsmo
delle von Direktvermarktern, die pri
vaten Solarproduzenten denWeg ins
Netz erleichtern wollen.„Die Prozes
se werden dann ausschließlich digi
tal abgewickelt. Es bedarf aber noch
einiger kleinerer Anpassungen im
Rechtsrahmen“, erklärt Kuhlmann.
Damit sollen Betreiber älterer Anla
gen einen einfacheren Marktzugang
erhalten – und so ihreTechnik weiter
nutzen können.

Ab 2021 entfällt die gesetzlich garantierte Einspeisevergütung für alte Solaranlagen. Das
bedeutet: Von bis zu 51 Cent pro Kilowattstunde auf null. Was Betreiber nun wissen müssen.

Trump billigt
Tiktok-Deal: Neue
Firma in Texas
WASHINGTON Die Zukunft der Vi
deoApp Tiktok in den USA scheint
gesichert, nachdem Präsident Do
nald Trump einen Deal zwischen
dem chinesischen Eigentümer Byte
dance und USUnternehmen gebil
ligt hat. Das weltweite Geschäft von
Tiktok komme in eine neue Firma
mit Sitz in den USA,„wahrscheinlich
in Texas“, sagte Trump in der Nacht
zum Sonntag.„Ich habe den Deal ab
gesegnet.“

Eine formelle Aufhebung der
USMaßnahmen gegen Tiktok steht
noch aus. Das Handelsministerium
schob den DownloadStopp für die
App in den USA, der für Nutzer ab
Montag greifen sollte, um eine Wo
che auf.

Trump hatteTiktok als Sicherheits
risiko bezeichnet, weil die App dem
chinesischen BytedanceKonzern
gehört. Aus seiner Sicht hätten chi
nesische Behörden über die App an
Daten von Amerikanern kommen
können. Dieser Begründung folgend
legte er mit zwei Anordnungen die
Basis für das Aus der App in den USA.
Tiktok und Bytedance entgegneten
vergeblich, dass Daten von USNut
zern in den USA gespeichert würden
und nicht nach China gingen. (dpa)

Scheuer will
Förderprogramm
für neuen TEE
BERLIN Von den 1950er bis 1980er
Jahren gab es „TransEuropEx
press“Züge (TEE). Geht es nach
Verkehrsminister Andreas Scheu
er (CSU), sollten die legendären
BahnVerbindungen zwischen Eu
ropas Metropolen neu aufgelegt
werden. An diesem Montag will er
mit EUKollegen über europäische
Finanzhilfen für den „TEE 2.0“ re
den. Es geht bei dem Konzept um
schnelle und durchgehendeVerbin
dungen mit Hochgeschwindigkeits
und Nachtzügen. Notwendig sind
laut Scheuer Züge, die komfortabel
ausgestattet und grenzüberschrei
tend einsetzbar sind: „Dafür brau
chen wir ein EUFörderprogramm“,
sagte der CSUPolitiker der Fun
keMediengruppe. Außerdem sei
eine digitale Plattform nötig, über
die europäische Bahnverbindungen
gebucht werden könnten.
Gleichzeitig hat der Bundesver
kehrsminister der angeschlagenen
Luftverkehrsbranche weitere Un
terstützung zugesagt. Scheuer geht
von einer globalen Neuverteilung
der Luftverkehrswirtschaft aus.„Wir
werden über einen gewissen Zeit
raum nicht mehr die ganze Band
breite der Mobilität in der Luft ha
ben“, sagte er am Sonntag in Berlin.
Aber auch die Flughäfen haben man
im Blick: So werde zurzeit ein Kon
zept für die Regionalflughäfen vor
bereitet. (dpa)

CONTINENTAL INAACHEN

Familien-Protest
vor dem Werk
Hunderte ContinentalMitarbei
ter haben am Sonntagnachmittag
mit ihren Familien vor dem Aache
ner Werk gegen dessen angekün
digte Schließung demonstriert.
Die Aktion kam kurzfristig zustan
de, nachdem das Ehepaar Micha
ela und Reimund Groven am Frei
tag auf Facebook zur Teilnahme
aufgerufen hatte. „Meine Frau hat
te die Idee. Wir wollen zeigen, dass
die Zukunft zahlreicher Familien
an dieser Entscheidung hängt. Es
geht doch vor allem um die Kin
der“, sagte Reimund Groven (kni
end) unserer Zeitung. Der 57Jäh
rige arbeitet im Oktober seit 35
Jahren bei Continental in Aachen
und hat zwei Kinder. (chm)/Foto:
Andreas Steindl

Unternehmen in finanziellen Schwie-
rigkeiten sollen weitere Möglichkei-
ten zur Sanierung außerhalb eines In-
solvenzverfahrens erhalten. Das sieht
ein Referentenentwurf von Bundes-
justizministerin Christine Lambrecht
(SPD, Foto: Imago) zur Fortentwick-
lung des Sanierungs- und Insolvenz-
rechts vor. Dieser beinhaltet etwa die
Einführung eines Rechtsrahmens für
Restrukturierungen, mit dem Insol-
venzen abgewendet werden können.
Davon könnten insbesondere Unter-
nehmen profitieren, die infolge der
Corona-Pandemie in Schwierigkeiten
geraten seien, teilte das Ministerium
am Samstag in Berlin weiter mit. Das
Gesetz soll Anfang 2021 in Kraft tre-
ten. (dpa)

ZURPERSON

BERLIN Mitarbeitervertretungen in
den deutschen Krankenhäusern kri
tisieren, dass von der CoronaPrä
mie für Pflegekräfte in den Kliniken
zu viele Beschäftigte nicht profitie
ren. Betriebs und Personalräte wol
len deshalb nicht wie gesetzlich vor
gesehen an derVerteilung der Gelder
mitwirken, wie es in einem am Sonn
tag von der Dienstleistungsgewerk
schaftVerdi veröffentlichten Schrei
ben an Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn (CDU) heißt. Die Coro
naPrämie solle nur bis zu 100.000
von insgesamt 440.000 Pflegekräf
ten im Krankenhaus zugutekom
men, heißt es demnach. Beschäftig
te in den Laboren, in der Reinigung
und vielen anderen Bereichen, die
bei der Eindämmung der Pandemie
ebenfalls eine zentrale Rolle spielen,
sollten leer ausgehen. (afp)

KURZNOTIERT

Klinik-Betriebsräte:
Kritik an Corona-Prämie

STUTTGART Anleger haben im Zu
sammenhang mit der Dieselaffäre
weitere Millionenklagen gegen den
Autobauer Daimler eingereicht. Fast
250 Millionen Euro Schadenersatz
verlangen die Kläger allein in einem
Verfahren, in drei weiteren summie
ren sich die Forderungen zusätzlich
auf etwa 100 Millionen Euro, wie
das Landgericht Stuttgart auf An
frage bestätigte. Hinter den Klagen
stehen unter anderem verschiede
ne Fonds. Hinzu kommt noch eine
Reihe weiterer neuer Verfahren, in
denen es aber um geringere Beträ
ge geht. (dpa)

Daimler-Anleger mit
neuen Millionen-Klagen


